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Juristische Fakultät  ■  Dresden Law School   

 

 

AMTSÄRZTLICHER DIENST 
 
Ansprechpartner: 
Landeshauptstadt Dresden 
Geschäftsbereich Soziales 
Gesundheitsamt 
 
Besucheranschrift: 
Georgenstraße 4, Etage/Raum 2/08, 01097 Dresden 
 

Tel.: +49 (0351) 4888492 
Fax: +49 (0351) 4888493 
E-Mail-Adresse: gesundheitsamt-amtsaerztlicher-dienst@dresden.de 
 
Öffnungszeiten: 
Montag: 08:00 - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr  
Donnerstag: 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr  
Freitag:  08:00 - 12:00 Uhr  
 
Zugeordnete Anliegen: 
Der Amtsärztliche Dienst führt auf Anordnung von Behörden und Gerichten sowie für Pri-
vatpersonen ärztliche und	amtsärztliche Untersuchungen, Begutachtungen und Stellung-
nahmen nach gesetzlichen Vorschriften durch. Amtsärztliche Zeugnisse werden unpartei-
isch, objektiv und neutral erstellt. Die Begutachtungen erfolgen angemessen und mit der 
Auswahl an Zusatzuntersuchungen, die auf den Gutachtenzweck bezogen sind. 
 
Folgende Untersuchungen werden durchgeführt:  

 Untersuchungen für den öffentlichen Dienst: 
 Untersuchungen für das Sozialamt 
 Untersuchungen im Auftrag von Gerichten 
 Begutachtungen nach dem Ausländerrecht 
 Andere Untersuchungen des Amtsärztlichen Dienstes (näher erläutert) 

 
Andere Untersuchungen des Amtsärztlichen Dienstes  

 Begutachtung zur Feststellung der Prüfungsfähigkeit und / oder Empfehlung indivi-
dueller Prüfungsbedingungen auf schriftliche Veranlassung des Prüfungsamtes, 
der Prüfungskommission oder bei entsprechender gesetzlicher Grundlage auf Ver-
anlassung des Prüflings selbst 

 Begutachtung zur Feststellung der Notwendigkeit eines Studiumswechsels oder 
der Studienzeitverlängerung aus gesundheitlichen Gründen 

 Begutachtung im Rahmen der Diplom-/Bachelor-/Master-Arbeitszeitverlängerung  
 

Benötigte Unterlagen: 

 Untersuchungsauftrag 
 Personalausweis/Pass 
 je nach Untersuchungsanlass verfügbare ärztliche Behandlungsberichte und Be-

funde 


